
§1 Allgemeines
(1) Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen - insbesondere die Geltung von Bezugsvorschriften des 
Käufers - bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Diese liegen allen Angeboten und 
Vereinbarungen zugrunde und gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung für die Dauer 
der gesamten Geschäftsverbindung als anerkannt. Abweichende Bedingungen, die nicht ausdrücklich schrift-
lich anerkannt sind, sind für uns unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.

(2) Bestellungen sind nur verbindlich, soweit sie bestätigt werden oder wir durch Übersendung der Ware 
nachkommen.

(3) Mündliche Nebenabreden gelten nur, wenn sie schriftlich bestätigt sind.

(4) Die nachfolgenden Bedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern gemäß § 14 BGB.

(5) Bei Verwendung der gelieferten Ware sind Schutzrechte Dritter zu beachten.

(6) Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

§2 Preise; Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise ab Werk ausschließlich 
Transportverpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwert-
steuer; sie werden in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewie-
sen.

(2) Die Zahlungsmodi entnehmen Sie Ihrer Auftragsbestätigung. 

(3) Bei Neukunden oder Käufern aus dem Ausland behalten wir uns vor, diese nur gegen Vorauszahlung zu 
beliefern.

(4) Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des 
Käufers sind wir berechtigt, sämtliche Forderungen fällig zu stellen. Bei schuldhafter Überschreitung einer 
vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben. Fällige Geld-
forderungen sind mit 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Schadens bleibt vorbehalten.

(5) Der Käufer kann gegen unsere Ansprüche nur dann aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbestrit-
ten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht gilt nur, soweit es auf Ansprüchen 
aus dem Kaufvertrag beruht.

(6) Nichtabnahme einer fest in Auftrag gegeben Stückzahl in voller Höhe durch den Besteller berechtigt den 
Lieferer einen Mindermengenzuschlag in Höhe des durch die Minderabnahme entstehenden Verlustes zu 
erheben.



§3 Lieferung
(1) Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind 
schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsschluss.

(2) Fälle höherer Gewalt und Ereignisse, als solche gelten die Umstände und Vorkommnisse, die mit der 
Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können, suspendieren die Vertrags-
verpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten sich 
daraus ergebene Verzögerungen den Zeitraum von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag 
zurücktreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

(3) Bei verspäteter Rückgabe (d.h. bei Überschreitung der üblichen Entladezeit) von Ladegeräten behalten 
wir uns auf jeden Fall vor, die entstandenen Kosten und Mieten dem Käufer in Rechnung zu stellen.
Hat der Käufer einen Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, ist dieser bei leichter Fahrlässigkeit aus-
geschlossen. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der 
Leistung verlangen, muss er uns nach Ablauf der 3- Monats-Frist gemäß Satz 1 eine angemessene Frist zur 
Lieferung setzen. Die gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt und zum Schadensersatz werden weder ausge-
schlossen noch eingeschränkt. Wird uns, während wir in Verzug sind, die Lieferung durch Zufall unmöglich, 
so haften wir mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Wir haften nicht, wenn der Schaden 
auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.

(4) Der Käufer ist zur Annahme der Kaufsache verpflichtet. Wenn es zu Annahmeverzug kommt sind wir 
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens zu verlangen.

(5) Die vereinbarten Termine zur Abholung, durch den Käufer oder Transportunternehmer müssen einge-
halten werden. Der Käufer trägt sämtliche durch verspätete Abholung oder Bereitstellung von Frachtmitteln 
entstehenden Kosten. Werden die Termine nicht eingehalten, sind wir dazu berechtigt, die restliche Ware zu 
liefern, von dem noch nicht erledigten Teil des Auftragszurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichter-
füllung zu verlangen.

(6) Zu Teillieferungen sind wir berechtigt; sie gelten als einzelnes Geschäft. Lautet der Auftrag über Lieferun-
gen in mehreren Teilmengen, so wird der Käufer die Ware in annähernd gleichmäßig über die Abnahmezeit 
verteilten Mengen abrufen und abnehmen.

§4 Gefahrübergang
(1) Die Gefahr geht bei Versendung der Sache bzw. der Muster auf den Käufer über, wenn die Sache bzw. 
Muster an die den Transport ausführende Person übergeben wird oder wenn die Ware zwecks Versendung 
unser Lager verlassen hat.

(2) Eine Transportversicherung schließen wir allein auf rechtzeitig geäußerten Wunsch des Käufers und auf 
seine Kosten ab.

§5 Sachmangelhaftung
(1) Unsere Vorschläge zur Verwendung der Ware erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, befreien den 
Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

(2) Der Käufer hat die gelieferte Ware, soweit zumutbar auch durch eine Probeverarbeitung, bei Eingang auf 
Mängel bezüglich Beschaffenheit und Einsatzzweck hin unverzüglich zu untersuchen, andernfalls gilt die 
Ware als genehmigt. Die Verjährungsfrist für Sachmängel beträgt bei neu hergestellten Sachen 1 Jahr. Der 
Verkauf von gebrauchten Sachen erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.



(3) Die Ansprüche auf Mangelbeseitigung des Käufers sind vorrangig auf einen Nacherfüllungsanspruch, 
d.h. Nachbesserung oder Ersatzlieferung, beschränkt. Wir haben das Wahlrecht zur Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Der Käufer kann Minderung oder vom Vertrag zurücktreten wenn die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung Fehl geschlagen ist. Die Voraussetzungen für die Ausübung des Rücktrittsrechts bestimmen 
sich nach § 323 BGB.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend 
macht, die auf Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Haftung auf den vorhersehbaren, 
eintretenden Schaden begrenzt; insoweit haften wir insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Lieferungs-
gegenstand entstanden sind, es sei denn es handelt sich dabei um eine Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit.

(5) Bei einer Nachbesserung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen 
Aufwendungen insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.

(6) Die Ansprüche des Käufers aus der Sachmangelhaftung setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß und rechtzeitig nachgekommen ist.

§7 Haftungsfreistellung bei Schutzrechtsverletzungen
Sollte uns ein Käufer für die Herstellung von Produkten oder Aufschriften auf der Ware Firmen-Logos, 
Schriftzüge etc. zur Verfügung stellen, so wird der Käufer uns wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Ur-
heberrechten oder Marken freistellen.

§8 Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer 
bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang zu verfügen.

(2) Der Käufer ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; die 
aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. 
in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils zur Sicherung an uns ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft worden sind. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Käufer auch nach 
der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 
Wir verpflichten uns, die Forderungen nicht selbst einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsver-
pflichtungen vertragsgemäß nachkommt und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
ist. Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Käufer unverzüglich mit 
eingeschriebenem Brief mitzuteilen.

(3) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 
des Liefergegenstandes entstehenden Erzeugnisse zu deren vollen Wert, so gilt als vereinbart, dass der 
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt.

(4) Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20%, so werden wir auf verlangen 
des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.



§9 Veränderte Verhältnisse beim Käufer
(1) Verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse des Käufers wesentlich, verfügt er außerhalb des ord-
nungsgemäßen Geschäftsverkehrs über Ware, die wir unter Eigentumsvorbehalt geliefert haben oder löst er 
sein Unternehmen auf, sind wir berechtigt, sämtliche Forderungen sofort fällig zu stellen, Wechsel auf Kosten 
des Käufers zurückzukaufen und nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsgestellung weiterzuliefern.

(2) Bei Zahlungseinstellung oder Überschuldung des Käufers oder bei Beantragung eines Insolvenz- oder 
Vergleichsverfahrens über sein Vermögen sind wir berechtigt, nach unserer Wahl entweder die vorstehenden 
Rechte geltend zu machen oder gemäß den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten.

§10 Werbung
(1) Auf die Kaufsache wird ein Hinweis unseres Unternehmens angebracht sein.

(2) Wir behalten uns vor, zu Archivierungszwecken und zur eigenen Werbung die verkauften Sachen in unse-
ren Werbemedien abzubilden sowie mit der Geschäftsverbindung zum Käufer zu werben.

§11 Datenschutz
Wir sind berechtigt, sämtliche Daten über den Käufer elektronisch zu speichern und zu verarbeiten (die im 
Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung stehen, zum Zwecke der Vertragsdurchführung unter Beach-
tung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes).

§12 Gerichtsstand – Erfüllungsort - Rechtswahl
(1) Sofern es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann im Sinne des HGB, eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder um öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Düren Gerichtsstand. Wir sind in 
diesem Fall auch berechtigt, den Käufer an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Auf alle durch die Lieferung begründeten Rechtsverhältnisse findet ausschließlich das deutsche Recht 
Anwendung.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein, so bleibt die 
Wirksamkeit des Vertrages hiervon im Übrigen unberührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch die 
gesetzliche Regelung ersetzt.


